
16/3
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Zonenordnung
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Die Einwohnergemeinde flüttenen erlässt hiermit auf Grund des kant, Bauge—
setzes ~ 6 Ziff,10 und § 7 Ziff. 5—8 folgende Zonenordnung zum Zonenpian,,

1. Der Zonenpian der Gemeinde Rtittenen umfasst das im Uebersichtsplan
1:5000 angegebene Gebiet,

2, Das Gebiet umfasst folgende Zonen:

Wobnzone mit 2—geschossiger, normaler Ueberbauung (Farbe gelb)
Bauzorie mit max, 3—geschossiger Ueberbauung (Farbe helirot)
Bauzone mit max, 4‘~geschossiger Ueberbauung (Farbe dunkelrot)
Gewerbezone für Kleingewerbe (Farbe blau)
2—geschossig gemäss r4,B.R.
Grünzöne (Farbe grün)
Uebriges Zonengebiet für Land— & Forstwirtschaft (ohne Farbe)

3, In den Wohnzonen dürfen alleinstehende Ein— oder Zweifamilienhäuser und
Doppelzweifaxnila.enhäuser mit ein oder zwei Geschossen erstellt werden,
Weitere Bauvorschriften über die Ueberbauung können zu den spezieilen
Bebauungsplänen erlassen werden.

4, In den Wobnzonen ist das Erstellen von neuen Läden und Arbeitsräumen,
in welchen regelmässig gearbeitet wird, ~stattet, sofern deren Einrich—
tungen und Benützung keine Belästigung tur die Nachbarschaft zur Folge
haben und nach den Vorschriften des § 46 des kant.Normalbau.-Reglementes
erstellt werden.

5, Kleingewerbliche Betriebe, welche die anliegenden Wohnzonen beeinträch
tigen, können nur in der Gewerbe zone erstellt werden.

6. Die minimalen Gren~ abstände für die Wohnzonen und die Gewerbezonen rich
ten sich nach den vorschriften des kant, Norma1bau~-Reglementes (~18—24).

7. Die im Zonenpiane ausgeschiedenen Grünzonen werden zur Lösung öffentli
cher Aufgaben und Bedürfnisse vorgesehen, Das Land ist von der Gemeinde
auf Verlangen der Grundeigentümer zu erwerben oder privatrechtlich mit
einem Bauverbot zu belasten. Die Gemeinde kaim auch spezieile Verträge
oder Vereinbarungen mit den Grundeigentümern abschliessen. Vorbehalten
bleibt das Expropriationsrecht.

8. Für Bauten, die in den verschiedenen Bauzonen zur Ausführung gelangen,
werden die öffentlichen Dienste entsprechend den vorhandenen Reglementen
geregel (Baureglement, Wasserreglement, Kanalisationsreglement etc,)
Für Bauten, die im übrigen Zonengebiet (Land— und Forstzone) ersteilt
werden, müssen die öffentlichen Dienste (Kanalisation, Wasserversorgung,
Elektrizität, Strassen etc.) durch die Bauherren nach den Vorschriften
und Angabe der Gemeinde auf eigene Rechnung erstellt werden.
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9.. Der Gemeinderat kann mit Genehmigung des kant. Baudepartementes von
den Vorschriften der Wohnzonenordnung Ausnahmen bewiiligen, wenn es
sich um eine einheitliche Ueberbauung eines grösseren Geländes nach
einem Gesamtplan handelt und durch die Ausnahmen hygienisch und Bau
lich eine bessere Lösung erzielt werden kann. Dabei kann für einzel
ne Gebäude oder Gebäudegruppen unter Einhaltung der Ausnützung, wie
sie sich aus den kant, Zonenvorschriften ergeben, eine grössere Ge—
schosezahl gestattet werden. In allen Ausnahmefäilen ist ein speziel—
1er Bebauungsplan erforderlich.

10.. Der Gemeinderat ist berechtigt, bei grösseren Bauvorhaben genügend
Parkplätze auf privatem Grund zu verlangen.

il.. In. den Wohn— und Gewerbezonen sind bei unmittelbarer Ueberbauung der
Parzellen das Tret— und Ra~endrecht, gemäss § 260 E.G. zum ZGB auf
gehoben.

12.. Das Gemeindebaureglement, sowie das kant. Normalbaureglement finden
als ergänzendes Recht Anwendung. Uebertretungen dieser Bauordnung
werden gemäss den Bestimmungen des Baugesetzes und des Norma1baureg1e~
mentes geahndet.

13. Beschwerde gegen Entscheide des Gemeinderates auf Grund dieser Bauord~
nung sind innerhalb 14 Tagen von der schriftlichen Zustellung an ge
rechnet, an den Regiemungarat zu richten,

14. Diese Zonenordnung tritt nach der Genehmigung durch den Hohen Regieruiigs—
rat mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft.

Von der Gexneindeversamniiung der Einwohnergemeinde Rüttenen gemehmigt:

Rtlttenen, den ....‚ ~ ‘~9... Der Der Gemeindeschrejber:

Vom egierungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. ~ genehmigt.
Solothurn,den// ~ 19~-Q

Der Staatsschrejber:


